
ZAHLUNGEN MÜSSEN PÜNKTLICH ERFOLGEN. WAS
ABER IST PÜNKTLICH?

OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.9.2009 — Aktenzeichen: 24 U 120/09

Früher entsprach es der überwiegenden Auffassung in Rechtsprechung und
Rechtslehre, dass ein Zahlungsverzug bei Banküberweisungen ausschied, wenn
der Überweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei der Bank des Schuldners
eingegangen war, dessen Konto gedeckt war und die Bank den Auftrag fristgerecht
angenommen hatte.

Seitdem allerdings der Europäische Gerichtshof die Richtlinie zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (Richtlinie 2000/35/EG), die Regelungen zu
Zinsen bei Zahlungsverzug enthält, für die Auslegung nationalen Rechts
herangezogen hat, ist diese Auffassung ins Wanken geraten.

Auch wenn die Richtlinie grundsätzlich nur im Geschäftsverkehr gilt und nur
Regelungen zu Zinsen enthält, scheint es die Tendenz zu geben, diese Grundsätze
zu verallgemeinern. In Ansehung dieser Entwicklung wird man sagen müssen, dass
es für die Rechtzeitigkeit einer Zahlung auf den Eingang beim Gläubiger ankommt;
dieser muss über den Zahlungsbetrag verfügen können.

Diese Erkenntnis hat nicht nur Bedeutung für die Geltendmachung eines
Verzugsschadens (Zinsen und ggf. Anwaltskosten), sondern auch für die
Beurteilung der Berechtigung einer Kündigung.

Entscheidung
In Anwendung dieser europarechtlichen Vorgabe hat das OLG Düsseldorf einen
Verzug des Mieters bejaht, weil das Geld nicht bis zum vereinbarten Termin auf
dem Konto des Vermieters war. Der Leitsatz lautete: Für die Rechtzeitigkeit der
Mietzahlung genügt es nicht, die Leistungshandlung (etwa die Erteilung des
Überweisungsauftrags) bis zum vereinbarten Kalendertag vorzunehmen, weil der
Vermieter an diesem Tage über den Zahlbetrag verfügen können muss.

Bei Mietverhältnissen ist in § 556b Abs. 1 BGB geregelt, dass die Miete im voraus
spätestens am dritten Werktag eines Monats zu zahlen ist. Der Bundesgerichtshof
hat dazu am 13.7.2010 (VIII ZR 291/09) entschieden, dass bei der Frist zur Zahlung
der Miete bis zum dritten Werktag der Samstag nicht mitzählt.
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